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Bau-Turbo ins Ungewisse
Vorschlag der Bundesregierung einer befristeten Sonderregelung für den Wohnungsbau

Text: Edda Kurz, Vizepräsidentin
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D ieBundesarchitektenkammerhat
mitihrerPressemeldunggegen
dengeplanten§ 6eBauGB
„FehlanreizebeimWohnungs-

bauverhindern“einwichtigesStatement
gesetztHintergrundseidieForderungvon
BundeskanzlerOlafScholznacheinemUm-
denkenbeimBauenUmdenkenklingtzu-
nächstgutdochworumginges?Konkret
sprachOlafScholzimNovembervom
„BauvonneuenStadtteilen(…)wie in
den7erJahren“ZeitgleichlegtedasBun-
desbauministeriumeinenEntwurfzurEin-
führungeinerbefristetenSonderregelung
fürdenWohnungsbau indasBauGBvor
DerGesetzesentwurfsiehtdieEinführung
des§6eBauGBvorderbiszum1De-
zember6eineSonderregelungfürden
WohnungsbauinGebietenmitangespann-
tenWohnungsmärktenermöglichensoll
DieseRegelunggestattetAbweichungen
vonbestehendenbaurechtlichenVorschrif-
tenfürWohnungsbauprojekte

Mitdenim§6eBauGBgetroenenRe-
gelungensindfürWohnungsbautenmitmin-
destenssechsWohnungenAbweichungen
vonFestsetzungenderBauleitplanungund
beiderBewertungderZulässigkeitvonVor-
habennach§BauGB inBezugaufdie
baulicheDichteunddieNutzungsprogram-
mierungderQuartierevorgesehenBeson-
dersgravierend istdabeidieFestlegung
dass damit auch Außenbereiche in die
„Bau-Turbo“-Oensiveeingeschlossenwer-
denkönnenfürdiebislangeinequalizierte
BauleitplanungVoraussetzungderBebau-
unggewesenwäreDiedemokratischenIn-
strumentederBauleitplanunginsbesondere
dieÖentlichkeitsbeteiligungelenweg

InderBegründungempehltdieBundes-
regierung (verschämt?)„beiAnwendung
dieserNorm imGenehmigungsverfahren
Möglichkeitender informellenÖentlich-
keitsbeteiligungzunutzenDenbetroenen

Kommunen ist imÜbrigenanzuraten für
StandorteandenenAnlagennach§6e
genehmigtwerdendurcheineentsprechen-
deBauleitplanungnachzusteuern“

Soganzwohlwaranscheinendnieman-
dembeidieserAushebelungbewährterPla-
nungsgrundsätze

ZudenkengibtwiewenigBedeutung
unsererbewährtenPlanungskulturundden
damitverbundenenZielsetzungenbeige-
messenwirdDazuzählendieSteuerungund
QualitätssicherungstädtebaulicherEntwick-
lungenund dieSchaung lebenswerter
Stadt-undWohnquartiere imHinblickauf
NutzungsmischungNachbarschutzund
ökologischeBelange

DerernstgemeinteBezugzuden–meist
andenStadträndern–erschaenenGroß-
wohnsiedlungender197erJahreentlarvt
das fehlendeVerständnisdafürdassBau-
undPlanungskulturkeinLuxusgutfür„gute
Zeiten“istdaswennesengwirdnachBe-
darfabgestreiftwerdenkannwieeinelästi-
geFessel

Bau-undPlanungskultursicherndieLe-
bensräumevonmorgen–füralleMenschen
diedortwohnen p

Planungskultur ist 
kein Luxusgut für  
„gute Zeiten“.


